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Der letzte Satz des US-Verfassungszusatzes XII lautet: 

But no person constitutionally ineligible to the of��ce of President shall be eligible to that of 
Vice-President of the United States. 

Und der erste Satz des Zusatzes XXII/1 derselben 
Konstitution lautet: 

No person shall be elected to the Of��ce of the President more than twice, and no person 
who has held the of��ce of President, or acted as President, for more than two years of a term 
to which some other person was elected President shall be elected to the of��ce of the 
President more than once. 

Auch Verfassungsgesetze sind, betreffs ihrer 
Begrif�lichkeiten, wohl nach deren sprachlicher 
Bedeutung im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens auszulegen. 
Bei JOHNSON

1
 ��nden wir zu eligible, was folgt: 

 
bzw. zu dem darin vorkommenden ��t, was ferner folgt: 

 
Daraus folgt hieb- und stichfest, dass nach dem 22. Zusatz 
ein (persönlich; und nur darauf kommt es nach dem 12. 
Zusatz an) geeigneter Kandidat dann zum Präsidenten 
angelobt werden muss, obwohl er bereits zweimal dieses 
Amt bekleidet hat, wenn er vom College, entgegen der 
Anordnung shall, gewählt wird, die Wahlleute sich also 
sicher und gewiss sind, dass es außer ihm gegenwärtig 
keinen anderen Kandidaten gibt, der besser geeignet 
wäre; und vom Senat bestätigt wird, für welchen dasselbe 
gilt. 

 
1
 A Dictionary of the English Language, Vol. I, Philadelphia (1819). 

Denn der 22. Zusatz spricht im Hinblick auf den 12. 
bewusst und gewollt nicht von ineligible, sondern von 
shall not be elected. 
Wenn er nun aber tatsächlich gewählt wird, stellt sich die 
Frage: wie verfahren? 
Zumal Artikel II/1/8 US-C von he, also dem Präsidenten, 
spricht, erhellt, dass er dies bereits nach Bestätigung 
durch den Senat ist und nicht erst durch die Vereidigung, 
die stattzu��nden hat, bevor er sein Amt vollzieht. 
Hinzukommt nämlich betreffs des XXII. Zusatzes, dass es, 
im Hinblick auf die US-verfassungsrechtlichen 
Grundsätze der Separation der Zuständigkeiten von Bund 
einerseits und Bundesstaaten andererseits, dort wohl 
shall not be regarded as elected (nämlich durch den 
Senat) heißen müsste, wenn sich das Gebot an den Senat 
richten würde, was offenbar nicht der Fall ist, sodass 
dieses shall als schwach-autoritatives Gebot und nicht als 
zwingendes Verbot an das College aufzufassen ist! 
Einer vom US-Kongress aufgelegten kommentierten 
Publikation der US-C ist rücksichtlich des XXII. Zusatzes 
fernerhin zu entnehmen, was folgt: 

 
Zumal es sich bei dem in Abschnitt 1 des XXII. Zusatzes – 
siehe oben – vorkommenden Wahlausschluss um einen 
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(zusätzlichen) Eingriff in die Rechte der Bundesstaaten 
handelt, welche das nach Artikel II US-C eingerichtete 
Elektoren-College reglementieren, war, um ihn in Kraft 
zu setzen, entgegen seines zuvor zitierten Abschnitts 2, 
die Einstimmigkeit der Bundesstaaten nötig, welche nicht 
erzielt wurde. 
Artikel V der US-C regelt Amendments zur Constitution 
und lautet: 

 
Ein amendment ist nach englischer Semantik bzw. war 
dies vor allem zur Zeit der Genesis der US-Konstitution, 
eine Verbesserung, ja sogar nur eine Korrektur, nicht aber 
eine (zusätzliche) Beschränkung der Rechte der 
Mitglieder eines Bundes, welche zuvor nicht vorhanden 
war! 
Bei JOHNSON ��nden wir dazu, was folgt: 

 

 
Abschnitt 1 des XXII. Verfassungszusatzes der US-C ist 
daher überdies verfassungswidrig und rechtsunwirksam. 
Quod erat demonstrandum! 
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